
N
icht nur, wer Auto, Mofa,
Motorrad oder Fahrrad al-
koholisiert fährt, kann

sich wegen Trunkenheit im Ver-
kehr strafbar machen. Auch für das
Führen elektrobetriebener Kran-
kenfahrstühle gibt es einen Alko-
holhöchstwert. Fraglich ist, ob auf-
grund deren Besonderheiten (nur
Schrittgeschwindigkeit erreichbar,
sofortige Bremswirkung) der Rad-
fahrer-Grenzwert von 1,6 oder der
Kraftfahrer-Grenzwert von 1,1 Pro-
mille Blutalkoholkonzentration
(BAK) gilt. Obergerichtlich wurde
nun die 1,1-Promille-Grenze be-
stimmt. Verwiesen wird auf die Zu-
lassungspflicht und den Pflichtver-
sicherungsschutz, die der Gesetzge-
ber im Hinblick auf die abstrakte
Gefährlichkeit solcher Fahrstühle
vorgesehen habe. Mit der Bestim-
mung der 1,1-Promille-Grenze für
Krankenfahrstühle wird auch dem
Grundsatz gefolgt, dass für das
Führen von Kraftfahrzeugen ab 1,1
Promille BAK Fahruntüchtigkeit
unwiderlegbar vermutet wird.
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